
Für die Berechnung des Inva-
liditätsgrades wird das Inva-
lideneinkommen in Bezie-
hung gesetzt zum Validen-

einkommen. Das Invalideneinkom-
men ist das Erwerbseinkommen, 
das die versicherte Person nach Ein-
tritt der Invalidität und nach Durch-
führung der medizinischen Behand-
lung und allfälliger Eingliederungs-
massnahmen durch eine ihr zumut-
bare Tätigkeit bei ausgeglichener Ar-
beitsmarktlage erzielen könnte. Das 
Valideneinkommen ist das Erwerbs-
einkommen, das die versicherte Per-
son erzielen könnte, wenn sie nicht 
invalid geworden wäre. Die Diffe-
renz zwischen Valideneinkommen 
und Invalideneinkommen ergibt die 
invaliditätsbedingte Erwerbseinbus-
se. Das prozentuale Verhältnis der 
invaliditätsbedingten Erwerbsein-
busse zum Valideneinkommen er-
gibt den Invaliditätsgrad. Invalidität 
ist die durch einen versicherten Ge-
sundheitsschaden verursachte dau-
ernde oder während längerer Zeit 
bestehende Beeinträchtigung der 
Erwerbsfähigkeit auf dem für die 
versicherte Person in Betracht fal-
lenden ausgeglichenen Arbeits-
markt. Der Invaliditätsgrad quantifi-
ziert die entsprechende Erwerbsun-
fähigkeit. Dabei ist immer die Er-
werbsunfähigkeit von der Arbeits-
unfähigkeit zu unterscheiden. Die 
Arbeitsunfähigkeit ist die Unfähig-
keit, im bisherigen Beruf oder Auf-
gabenbereich zumutbare Arbeit zu 
leisten; bei der Erwerbsunfähigkeit 
dagegen ist nicht mehr die Ein-
schränkung im bisherigen Beruf 
oder Aufgabenbereich massgebend, 
vielmehr wird gefragt, welche weite-
ren Tätigkeiten oder Berufe die ver-
sicherte Person auf dem gesamten in 
Betracht kommenden ausgegliche-
nen Arbeitsmarkt verrichten könn-
te.
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